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Gaͤbe es auch gar kein Mittel , den Mißbrauch der Form

eines Handelsgeſchaͤfts zu verbannen oder einzuſchraͤnken ,

hne den redlichen Verkehr fuͤhlbar zu ſtoͤren ; ſo wuͤrde man

die Thatſache dieſes Mißbrauchs doch nicht weniger zu be—

klagen haben , und wahrlich , wer , dieſe Thatſache laͤugnend ,

alle jene Boͤrſenſpiele als reelle Handels - Transactionen dar —

zuſtellen ſucht , leiſtet der oͤffentlichen Moral einen ſchlechten

Dienſt .

Iſt aber vielleicht nicht die Verminderung oder Heilung
des Uebels auf ei ern, ſicherern Wege , als durch

Hilfe der Geſetzgebung zu erwarten ? Allerdings gibt es

Verhaͤltniſſe , in welchen die Belehrungen , die man aus der

Erfahrung ſchoͤpft , die wachſenden Einſichten und die Fort

ſchritte der moraliſchen Bildung leiſten , was keine Geſetz

gebung zu bewirken vermag ; und wohl mag man annehmen ,

daß die Lehren der letzten traurigen Erfahrungen auf keinen

ganz unfruchtbaren Boden gefallen ſind . Gewiß wuͤrde aber

die Zahl der Spieler auf den Boͤrſen immer mehr ſich
vermindern , wenn ſie ſich klar machten , wie die eminente

Mehrheit der Theilnehmer in einem Nachtheile ſteht , der fuͤt

die Spieler an der Pharobank und am Roulettetiſche „ dem

Bankhalter gegenuͤber , nicht groͤßer iſt . Doch davon werden

wir im naͤchſten Abſchnitte handeln .

§. 13.

Beſtimmung der Curſe .

Die Kaͤufe , welche in den Boͤrſenſaͤlen abgeſchloſſen

werden , dienen zur Beſtimmung des laufenden Preiſes der

oͤffentlichen Fonds oder des Curſes . Bei Beurtheilung der

notirten Curſe ſind verſchiedene Verhaͤltniſſe zu beachten ,

1. Die zuverlaͤſſigſte Art , die laufenden Preiſe der Staats⸗

effecten zur Kenntniß des Publicums zu bringen , iſt der Ausruf



Form

aͤnken ,

e man

zu be⸗

gnend ,

n dar⸗

lechten

deilung
durch

zibt es

us der

Fort⸗

Geſetz

öhmen ,

keinen

de aber

hr ſich

ninente

der fuͤr

dem

werden

hloſſen

es der

ug der

achten .

Staats⸗

Ausruf

Neuntes Kapitel . Umſatz der Staatseffecten ꝛc. 60³

der Reſultate der einzelnen , durch die Maͤkler zu Stande

gebrachten Transactionen , im Augenblick , da ſie auf der

Boͤrſe erfolgen ) . Eine andere vorkommende Einrichtung

beſteht darin , daß am Schluſſe der Boͤrſe die Maͤkler zu —

ſammentreten , und einem , zur Ausgabe der Curszettel be —

ſtellten Maͤkler die Preiſe mittheilen , zu welchen Geſchaͤfte

abgeſchloſſen wurden , oder Papiere angeboten oder ge —

ſucht werden . An manchen Plaͤtzen werden aber die Preiſe

weder ausgerufen , noch auf die letzte Weiſe conſtatirt ,

ſondern von den einzelnen Maͤklern ausgegeben . Daß man

durch ſolche Curszettel nicht immer die Wahrheit erfaͤhrt,

iſt leicht zu erachten .

In manchen Cursblaͤttern werden die Schwankungen der

Preiſe , wie ſie ſich an einem Boͤrſentage ergeben , nach der

Reihe , oder die hoͤchſten und niedrigſten , neben den erſten

*) Dieß iſt namentlich auf der Börſe zu Paris der Fall . Vor

Eröffnung der Börſe , d. i. vor 2 Uhr , verſammeln ſich die Wechſel —

agenten in ihrem Kabinette und kaufen und verkaufen zu dem

mittleren Curſe , d. i. um den Durchſchnitt zwiſchen dem

höchſten und niedrigſten Preiſe von allen , die von zwei bis drei

Uhr ausgerufen werden . Nur Tagskäufe pflegen auf den mittleren

Curs abgeſchloſſen zu werden .

Um zwei Uhr wird die Eröffnung der Börſe durch Glockenſchlag

dem Publicum angekündigt . Die Wechſelagenten begeben ſich nun

auf ihren abgeſonderten Platz im Börſenſaale ( au parquet ) , um

Tagskäufe , Zeit - und Prämienkäufe abzuſchließen ; ſie machen mit

lauter Stimme ihre Anerbietungen zum Kaufe oder Verkaufe ; und

wenn ſich zwei Theile über ein Tagsgeſchäft vereinigt haben , ſo

geben ſie dem Ausrufer den Preis an , der denſelben auf der Stelle

dem Publieum ankündigt . Die Curſe der Tagskäufe werden allein

ausgerufen .

Um drei Uhr ziehen ſich die Wechſelagenten in ihr Kabinet zurück ,

wo ſie keine Tagskäufe mehr machen , aber zum Vollzug ihrer Auf —

träge , von Seite der Speculanten , um ſo bedeutendere Zeit - und

Prämiengeſchäfte abſchließen .
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bei Eroͤffnung und den letzten am Schluſſe der Boͤrſe not irt ;
in andern notirt man die Angebote der Verkaͤufer unter der

Rubrik Papier , oder Briefe ( oder mit dem Ausdruck zu
haben ) und die Nachfrage der Kaͤufer unter der Rubrik

Geld ( oder mit dem Ausdruck zu machen ) .

II . Gewoͤhnlich bildet ein beſtimmtes Nominal - Schuld —

kapital oder eine beſtimmte Rente die Grundlage der

Cursberechnung in der Art , daß der Curszettel den wirk —

lichen Kaufpreis jenes Kapitals oder dieſer Rente ausdruͤckt .

So iſt jene Grundlage bei den franzoͤſiſchen Fonds die

Rente von 5 oder 3 Fr., bei den engliſchen Fonds die

Nominalkapitalien von 100 zu 3 , 3½ , 4 Pro lich ,

was auf das Naͤmliche hinauskaͤuft , indem in beiden Faͤllen der

zins

Kaufpreis den Werth der Rente und des Kapitals anzeigt .
Bei neuen Anlehen gibt man haͤufig, bis zum Vollzuge

des Anlehens , von dem urſpruͤnglichen Uebernahmspreiſe aus —

gehend , nur die Preiserhoͤhung oder Verminderung der Nominal —

kapitalien an , z. B. 1 , 2 Proc . Praͤmie oder Verluſt * )

*) In England , wo häufig durch den Verkauf verſchiedener Fonds
Anlehen erhoben wurden , werden die Preiſe während des Vollzugs
ſolcher Anlehen auf eine eigene Weiſe notirt . Den Geſammtbetrag
der Papiere , die für ein dargeliehenes Kapital von 100 gegeben
werden , heist man Omnium , die einzelnen Gattungen dieſer Papiere
Scrip . Der Preis des Omniums wird durch den Curs der einzelnen
Fonds beſtimmt , und ſteht daher zur Zeit des Abſchluſſes eines
Anlehens in der Regel über Pari , da ſich keine Darleiher finden ,
wenn man ihnen nicht einigen Vortheil gewährt . Der Gewinn am

Preiſe heist Bonus . Wenn z. B. ( wie bei dem Anlehen von 27 Mill .
Pf . St . im Juni 1813 geſchah ) für 100 Pf . St . dargeliehenes Kapital
folgende Fonds nämlich ;

für 60 Pf. St . 110 Nominalkapital in den 3 Proc . red .
für 34 Pf . St . = 60 in den 3 Proc . conſ .
für 6 Pf . St . — 8 Schl . 6 P. Annuitäten auf 46 / Jahre

100
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Die Curſe der Acetien oͤffentlicher Bankanſtalten pflegen
in dem Kaufwerthe einer Actie angegeben zu werden .

III . Auf manchen Maͤrkten iſt es gebraͤuchlich , die lau —

fenden Zinſen in dem Verkaufspreiſe , und folglich auch in

den Curspreiſen , inne zu begreifen , auf andern dagegen
bildet nur das Kapital den Gegenſtand des notirten Curſes ,
indem der Kaͤufer den Betrag der angewachſenen , aber noch
nicht faͤlligen, Zinſen dem Verkaͤufer gewoͤhnlich ohne Be⸗

rechnung eines Disconts verguͤtet . Jene Art zu kaufen und

den Curs zu notiren findet namentlich bei den fr anzoͤſiſchen
und engliſchen Fonds Statt .

Wenn daher die 5 Proc . franz . Renten , die halbjaͤhrlich , am

22 . Maͤrz und 22 . September , von dem Staatsſchatze be —

zahlt werden , ſich am 22 . Juni zu 98 notirt finden , ſo

iſt der eigentliche Kaufpreis einer Rente von 5 Franken

nur 96 Fr . 75 Cent . ; da unter dem notirten Curſe
die Renten des 5 Proc . tragenden Kapitals fuͤr 3 Monat

mit 1 Fr . 25 Cent . enthalten ſind . Nur in den letzten Tagen
vor dem Verfalltermine der Renten kann bei dem Syſtem
der Inſcriptionen , wegen der noͤthigen Vorbereitung zur
Befriedigung der einzelnen inſcribirten Glaͤubiger, der

Zinſengenuß nicht mehr auf den Kaͤufer uͤbertragen werden .
So tritt z. B. in Frankreich Jeder , der nach dem 6. Maͤrz

gegeben werden , und die 3 Proc . red . ſtehen zu 57 / , die 3 Proc .
conſ . zu 56¼ , und die Annuitäten für 46/ͤ Jahre ſind nach dem
Fuße z. B. zu 14 für 1 geſucht ; ſo gibt

das Scrip . der 3 Proc . red . zu 57¼ ' 63 Pf . 10 S . 6 P.
conſ . zu 56¼ 33 „ 15 4 „

„ „ der Annuität „ 5 , 19,
der Werth des Omnium besEERE 103 Pf . ＋ S. 6 P.
die dargeliehene Summe 10
und der Bonus CEEC .̟ 3

Bisweilen geſchah es indeſſen , daß ein eingetretenes Sinken ſtatt
eines Bonus einen Verluſt brachte .



605 Neuntes Kapitel . Umſatz der Staatseffecten u.

oder 6. September , an welchen Tagen der Uebertrag der

laufenden Zinſen geſchloſſen iſt ( fermé ) , bis zum 2 .

dieſer Monate 5 Proc . tragende Fonds kauft erſt vom

22 . in den Genuß der Renten ein , die bis zu dieſem

Termin noch vom Verkaͤufer bezogen werden ; wobei jedoch

in der Zwiſchenzeit der Uebertrag der Kapitalien nicht

gehemmt iſt .

Ohne die aufgelaufenen Zinſen , d. i. mit Zinſengenuß

vom Tage des Kaufes , pflegen die Kaͤufe und Verkaͤufe

der Papiere der deutſchen Staaten , und namentlich der

oͤſtreichiſchen Papiere au porteur , zu geſchehen , daher auch

2
der Boͤrſencurs den Preis der Rente oder des Kapitals

mit der ganz unbedeutenden Abweichung anzeigt , welche ſich

aus der Gewohnheit ergibt , die aufgelaufenen , noch nicht

faͤlliſgen Zinſen in Baarem dem Verkaͤufer , ohne Discont —

Berechnung , zu verguͤten .

Gleiche Verkaufsweiſe iſt mit gleichem Einfluß auf die

Cursberechnung der oͤſtreichiſchen Fonds auf den hollaͤndiſchen ,

franzoͤſiſchen und engliſchen Maͤrkten uͤblich Y.

IV . Nur die aus den Tagskaͤufen hervorgehenden Curſe

geben den wahren Marktpreis an . Die Curſe der Zeit⸗ und

Praͤmienkaͤufe ſind ſchon aus dem Grunde unzuverlaͤßig , weil

der Grad des Vertrauens , womit jeder Theil von dem

andern die Erfuͤllung der eingegangenen Verbindlichkeit er—

wartet , bei den einzelnen Transactionen verſchieden iſt . Auch

wird ein großer Theil dieſer Geſchaͤfte im Stillen gemacht .

Uebrigens iſt es , wie wir bereits geſehen , hauptſaͤchlich die

Hoͤhe des Disconts , welche die Abweichung der Preiſe bei

Tagskaͤufen und einfachen Zeitkaͤufen beſtimmt , da die Wahr —

ſcheinlichkeit oder Unwahrſcheinlichkeit des Eintretens von

Umſtaͤnden , die ein Steigen oder Fallen der oͤffentlichen

*) Der Grund liegt darin , das die öſtreichiſchen Papiere gleicher
Art verſchiedene Zinstermine haben .
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Fonds zu bewirken geeignet ſind , eben ſo gut auf jene , als

auf dieſe , ihren Einfluß ausuͤbt .

Wo die laufenden Zinſen in dem Kaufpreiſe begriffen
werden , liegt daher auch beim niederſten Stande des Dis —

conts , ein natuͤrlicher Grund des hoͤhern Curſes der auf
Lieferung gekauften Papiere in dem Anwachſen der Zinſen
bis zum feſtgeſetzten Termine . Hoͤher als die Curſe der feſten
Tagskaͤufe ſtehen immer die Curſe der Praͤmienkaͤufe , wegen
des , dem Kaͤufer gegen Zuruͤcklaſſung eines Theiles des be⸗

ſtimmten Preiſes freiſtehenden Ruͤcktrittes . Auch iſt es klar ,
daß dieſer Preis , einſchließlich der bedungenen Praͤmie,
hoͤher iſt bei Beſtimmung einer geringern , als bei Feſtſetzung
einer bedeutendern Praͤmie . So wie die Annahme gewiſſer
allgemeiner Lieferungstermine fuͤr die Zeitkaͤufe uͤberhaupt ,
ſo gewaͤhren gewiſſe allgemein angenommene Praͤmienſaͤtze ,
auf einzelnen Boͤrſen, fuͤr die Berechnung der Curſe der

Praͤmienkaͤufe eine beſtimmte Grundlage *) .

Beiſpiel die Bezeichnung der Curſe für die verſchie —
denen Kaufs - und Verkaufsgeſchäfte auf der Börſe zu Paris .

1) Für Tagskäufe , négociations au coomptant , z. B. 3 p. c. 76 Fr .
65 , 60 Cent . , d. h. für eine Inſcription von 3 Fr . Renten zahlt
man 76 Fr . 65 Cent . , ſpäter 76 Fr . 60 Cent . Die Curſe der 5 Proc .
werden auf gleiche Weiſe notirt .

2) Für Zeitkäufe ( négociations à terme , marché ferme ) : in
oouαnt , 76 Fr . 70 , d. h. für eine Rente von 3 , zu liefern auf
den Letzten des laufenden Monats , zahlt man 76 Fr . 70 Cent .

Fin procliain , zu liefern am Letzten des nächſten Monats .
3) Für Prämien - Käufe :
Fin courant d prime 76 Fr . 70 Cent . dont 1 Fr . oder 76 Fr .

85 Cent . dont 50 Cent . , d. h. wenn der Käufer eine Prämie von
1 Fr . bezahlt , ſo wird ihm eine Rente von 3 Fr . , in ſo fern er nicht
unter Zurücklaſſung der Prämie abſteht , auf den Letzten des laufenden
Monats gegen Nachzahlung von 75 Fr . 70 Cent ausgeliefert ; wenn
er nur 50 Cent . zahlt , ſo hat er in dieſem Falle 76 Fr . 35 Cent .
nachzuzahlen .
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V. Eine beſondere Betrachtung verdient die Art und

Weiſe , wie die Curſe fremder Staatspapiere auf den

großen europaͤiſchen Maͤrkten notirt werden . Die verſchiedenen

uͤblichen Berechnungs - Methoden , die wir durch Beiſpiele

erlaͤutern wollen , ſtehen in Beziehung auf den Muͤnzfuß und

auf den Wechſelcurs .

1. Wenn der Muͤnzfuß des ſchuldenden Landes und des

fremden Platzes gleich iſt , oder die gleichen Muͤnzen nur in

Fi dννν pri / . 25 Cent . dont 1 Fr. und

77 Fr. 50 Cent . dont 50 Cent eben nur daß der Lieferungs⸗

termin um einen Monat weiter hinausgerückt iſt .

4) Neport duu courant oder du comptant à la ſin du mois , d. i.

der Unterſchied des Tagscurſes und des Preiſes bei Käufen auf

Lieferung zu Ende des laufenden Monats , welcher als Gewinn von

ſeinem Kapitale Demjenigen zu gut kommt , der gegen baares Geld

eine Rente kauft , die er ſogleich wieder , zu Ende des Monats zu

liefern , verkauft . Wird der report z. B. in der Mitte des Monats

zu 10 Cent . notirt , während der Tagscurs zu 76 Fr . 60 Cent .

ſteht ; ſo beträgt jener Gewinn , auf Jahrszinſen berechnet , etwas

über 3½5 Proc . Es iſt einleuchtend , daß , unter ſonſt gleichen

Umſtänden , der Hepont du comptant d la ſin du mois vom

Anfang des Monats an mit jedem Monatstage abnimmt .

Neport un moisd Vautre , d. i. der Unterſchied des Preiſes

zwiſchen einer zu Ende des laufenden Monats ( in du mois courant )

und einer zu Ende des nächſten Monats (ſin prochain ) zu liefernden

Rente . Wird dieſer Report z. B. auf 30 Cent . notirt , während der

Tagscurs , wie oben , zu 76 Fr . 60 Cent . ſteht , ſo würde der unter

4 erwähnte Gewinn , auf einen Jahrszins berechnet , nahe 4½0Proc .

betragen .

Report du comptant à la fin du mois prochain . — Unterſchied
des Tagscurſes und des Preiſes einer zu Ende des nächſten Monats

zu liefernden Rente .

Report sur prime : Unterſchied des Preiſes fin du mois courant

bei einem feſten Zeitkauf auf das Ende des laufenden Monats , und

eines Prämienkaufs lin du mois prochain .
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einem verſchiedenen Nennwerth umlaufen , und der Boͤrſen—

curs im Kaufpreiſe eines Nominalkapitals von 100 aus⸗

gedruͤckt wird ; ſo pflegen , auf dem fremden Platze , die Preiſe

fuͤr das Nominalkapital von 100 , beide ( Preiſe und Nominal⸗

kapital ) im gleichen Gelde verſtanden , ohne Ruͤckſicht auf
den Wechſelcurs , beſtimmt und bezahlt zu werden .

So werden z. B. auf den deutſchen Plaͤtzen, die nach dem

24 Guldenfuß rechnen , die Preiſe der oͤſtreichiſchen Metal —

liques , welche auf Conventionsmuͤnze lauten , fuͤr ein Nominal —

kapital von 100 Gulden notirt . Wenn der Boͤrſencurs

daher zu Frankfurt auf 90 ſteht , ſo weis man , daß daſelbſt ,
100 Gulden Nominalkapital im 20 oder 24 Guldenfuß den

Werth von 90 im gleichen Gelde haben , eine Obligation
von 1000 Gulden Conventionsmuͤnze mit 1080 Gulden im

24 Guldenfuß bezahlt wird .

Hienach erſcheinen alſo die Preiſe fuͤr das gleiche oder

verhaͤltnißmaͤßig gleiche Kapital auf dem fremden und dem

einheimiſchen Markte nach dem Silberpari beſtimmt . So⸗

bald nun die Kaufpreiſe auf beiden Maͤrkten , nach einer

nur auf dem einen Platze zahlbaren Summe , d. i. nur

in dem Gelde des einen Platzes ausgedruͤckt , gleich oder

einander ſehr nahe ſtehen ; ſo muͤſſen die notirt en Preiſe
beider Plaͤtze nach dem Verhaͤltniß des wirklichen Wechſel —

curſes zwiſchen dieſen Plaͤtzen zu dem Silberpari von ein —

ander abweichen ) .

— Unter der Vorausſetzung ſelbſt einer ganz vollkommenen Gleich —
ſtellung der Preiſe auf die oben bezeichnete Weiſe , würde das Ver —
hältniß der notirten Effectenpreiſe indeſſen mit dem Verhältniß des
notirten Wechſelcurſes für Briefe , welche einige Zeit zu
laufen haben , aus dem Grunde nicht genau übereinſtimmen können ,
weil ſolche notirte Curſe , wie wir im Kap . 4. 9. 8. S . 199 geſehen ,
das Werthsverhältniß des Geldes der beiden Plätze ebenfalls nicht
genau anzeigen , indem in den notirten Preiſen der Wechſel zugleich
der Diseont enthalten iſt .
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2. Wird der Kaufpreis eines oͤffentlichen Papiers nicht fuͤr

ein Nominalkapital von 100 , ſondern fuͤr eine einzelne Ver⸗

briefung beſtimmter Art , auf jedem der beiden Maͤrkte ,

welche die gleichen Muͤnzen nur verſchieden benennen ,

in einer Summe ſeines Geldes ausgedruͤckt , ſo ergibt ſich

das Verhaͤltniß der Curſe hieraus von ſelbſt

Die Curſe der oͤſtreichiſchen Bankactien z. B. pflegt man

in einer beſtimmten Summe , als Kaufpreis einer Actie , zu

Wien ( und Augsburg ) im 20 fl . Fuße , zu Frankfurt im 24fl

Fuße auszudruͤcken . So wie daher die notirten Cur ſe der

Metallique 1 Wien 1 Frankfurt alsdann gleich

ſind , wenn an jedem der beiden Orte die naͤmliche Summe in

Silber fuͤr die gleiche Obligation bezahlt wird ; ſo wird , unter

derſelben Vorausſetzung , der Curs der Bankactien auf dem

letzten Platze im Verhaͤltniß von 5 : 6 hoͤher ( im Falle derſelbe

zu Wien z. B. auf 1000 ſteht , daher zu 1200 ) notirt werden ,

Der Einfluß des Wechſelcurſes iſt hier derſelbe wie unter 1.

3. Wenn das Geld beider Maͤrkte verſchieden iſt ,

ſo kann entweder a ) der Kauſpreis , ohne Ruͤckſicht auf dieſe

Verſchiedenheit , fuͤr ein Nominalkapital von 100 beſtimmt ,

oder b ) ein feſter Wechſcurs , oder c ) ein feſter Preis des

Papiers als Grundlage der Kaͤufe und Cursberechnungen ,

auf dem fremden Platze angenommen , oder d ) der Curs der

fremden Fonds , nach dem im Gelde des Platzes aus —

gedruͤckten Kaufpreiſe einer Partial - Obligation notirt werden ,

a ) Wenn auf einem Platze fremde Staatspapiere nach

der gewoͤhnlichen Methode , naͤmlich unter Beſtimmung eines

Preiſes fuͤr 100 Kapital , oder fuͤr eine davon fallende Rente

gekauft und darnach die Curſe notirt , die Zahlung aber

ſodann nach dem wirklichen Wechſelcurs geleiſtet wird ;

ſo werden die Boͤrſenpreiſe , in ſo ferne die , unter 1
gedachte , Gleichſtellung oder Annaͤherung der Preiſe erfolgt

Cund ſo weit der Discont , bei der Annahme eines Wechſel —
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curſes fuͤr Papiere , die einige Zeit zu laufen haben, nicht

einen Einfluß ausuͤbt ) auch auf beiden Plaͤtzen ohngefaͤhr

gleich hoch notirt werden .

Auf ſolche Weiſe werden z. B. in Holland die franzoͤſiſchen

Fonds nach einem fuͤr das Nominalkapital von 100 Franken be⸗

ſtimmten Preiſe gekauft , und der Kaufpreis nach dem ver —

aͤnderlichen Pariſer Monats - Wechſelcurs berechnet Y.

pb) Wenn ein feſter Wechſelcurs bei Kaͤufen und Ver —⸗

kaͤufen fremder Papiere auf einem Platze angenommen iſt ;

ſo aͤußern die Abweichungen des wirklichen Wechſelcurſes

von dem angenommenen Wechſelcurſe den gleichen Ein —

fluß auf das Verhaͤltniß der notirten Preiſe auf beiden Plaͤtzen ,

wie in dem Falle unter 1 ) die Abweichungen des wirklichen

Wechſelcurſes vom Siberpari .

Wenn z. B. der Curs der 4 Proc . preuſſiſcher Staats —

ſchuldſſcheine zu Frankfurt , wo bei dem Verkaufe dieſer

Papiere ein feſter Wechſelcurs von 103 angenommen iſt ,

zu 93¾ notirt wird , waͤhrend der wirkliche Wechſelcurs

von Frankfurt auf Berlin zu 104½ ſteht , ſo iſt es klar ,

daß kein Frankfurter Haus ſolche Staatseffecten zu dem

gleichen Curſe ( von 93/ ) zu Berlin kaufen wuͤrde . Stuͤnde

) Auch in London werden auf gleiche Weiſe die , für feſtſtehende
Inſcriptionen von den Eigenthümern ausgegebenen , und von der

Verwaltung verificirten , 3 Proc . Inſcriptionscertificate au porteur ,
ſo wie inſcribirte Renten negocirt . Die über letztere auf auswärtigen

Plätzen abgeſchloſſenen Geſchäfte erfordern aber zu ihrer Voll —

ziehung , wie aus §. 2 und 5 des Abſchnitts erhellt , die Aufſtellung
von Bevollmächtigten zu Paris und die Mitwirkung der dortigen

WVechſelagenten .

Der Berliner Markt bietet ein Beiſpiel der herkömmlichen Be —

rechnung der Preiſe fremder Papiere nach dem à vista Wechſelcurs

dar . Dort pflegt man nämlich den auf die oben angegebene Weiſe

beſtimmten Kaufpreis der holländiſchen Certificate der ausgeſetzten
Schuld mit Looſen nach dem à vista Briefcurs auf Amſterdam zu

berechnen .
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der Papiercurs zu Berlin gleich hoch , ſo wuͤrde es fuͤr dieſen

Platz vortheilhaft ſeyn , in Frankfurt zu kaufen . Soll ſich

aber der Preis dieſer Effecten auf beiden Plaͤtzen ſo ſtellen ,

daß es fuͤr den Berliner wie fuͤr den Frankfurter gleichgiltig
waͤre , ob er auf dieſem oder jenem Platze ein beliebiges
Nominalkapital kauft oder verkauft ; ſo muß der Curs jener

Staatspapiere auf dem Berliner Markte verhaͤltnißmaͤßig
eben ſo tief unter dem Frankfurter ( von 93¾ ) ſtehen ,

als der wirkliche Wechſeleurs von Frankfurt auf
Berlin uͤber dem angenommenen feſten Wechſelcurs ſteht ;

d. h. der Preis der 4 Proec eußiſcher Staatsſchuldſcheine

muͤßte , unter obigen Vorausſetzungen , zu Berlin auf nahe

92 % zu ſtehen kommen . Es liegt aber in der Natur der

Sache , daß ſich die Preiſe auf beiden Maͤrkten ſtets in ein

ſolches Verhaͤltniß zu ſetzen ſtreben , und eine Ver —

gleichung der Boͤrſencurſe auf den Maͤrkten der ſchulden —

den Laͤnder , und auf auswaͤrtigen Maͤrkten , wo ein

ſolcher feſter Wechſelecurs angenommen iſt , zeigt
auch , daß augenblickliche bedeutendere Abweichungen von

jenem Verhaͤltniſſe ſchnell verſchwinden und in der Regel die

Effectenpreiſe des fremden Marktes zu den Preiſen des

einheimiſchen ſich nahe wie der wirkliche Wechſelcurs zu dem

angenommenen , oder umgekehrt verhalten , je nachdem naͤm⸗

lich die Valuta des erſten Platzes oder die des andern die

veraͤnderliche iſt .

Legt der angenommene feſte Wechſcurs dem fremden Gelde

einen hoͤhern oder geringern Werth bei , als demſelben nach

dem Silberpari und dem gewoͤhnlichen mittlern Curſe

zukoͤmmt, ſo werden die fremden Papiere auf einem ſolchen

Platze in der Regel ſcheinbar niedriger oder hoͤher ſtehen ,
als die wirklichen Preiſe ) .

Dieß iſt insbeſondere der Fall , wenn der Wechſelcurs für den
fremden Markt , zur Zeit da die fremden Papiere erſtmals dort aus —
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In Holland werden z. B. bei dem Verkaufe der oͤſtreichiſchen
Papiere 100 fl . im 20 Guldenfuß zu 125 fl. holl . berechnet . Da

dieſe Berechnung nach dem mittlern Wechſelcurs und nach Silber⸗

pari zu hoch iſt , ſo werden bei effectiv gleichen Preiſen die

oͤſtreichiſchen Papiere auf den hollaͤndiſchen Maͤrkten ge⸗
woͤhnlich niedriger , als auf den deutſchen Maͤrkten notirt .

Ein Beiſpiel anderer Art liefert die Boͤrſe zu Frankfurt ,
wo fuͤr den Verkauf der preuſſiſchen Papiere , welche von den

in England erhobenen Anlehen herruͤhren , und wovon die

Zinſen in London bezahlt werden , das Pf . St . zu 11 fl.
im 24 Guldenfuß angenommen iſt ) , die darnach

geboten und umgeſetzt wurden , ungewöhnlich ungünſtig oder günſtig
war .

*) In Berlin wird für dieſe Fonds das Pf . St . zu dem feſten
Preiſe von 6 / Thlr . berechnet . Nach demſelben feſtſtehenden Curſe
werden daſelbſt die ruſſ . engliſchen Papiere au porteur , vom Jahr
1822 , wovon die Zinſen mit 37 Pence für ein Silberrubel in
London ( oder in Petersburg ) bezahlt werden , berechnet .

Auf ähnliche Weiſe ſind auf 1) der Berliner Börſe auch für
die öſtreichiſchen Metalliqgues mit 100 Thlr . preußiſchem Cour . für
150 Gulden im 20 Guldenfuß , für die ruſſiſchen Inſeriptionen in
Silber , mit 1 Thlr . für 93 Kop . , 2) auf den holländiſchen

Plätzen für die erwähnten preußiſch - engliſche Papiere mit 11 fl.
fur ein Pf . St . und für die ruſſiſchen 5 Proc . Metalliques mit
2 Gulden für einen Silberrubel , für die ruſſiſchen Inſcriptionen in
Papier mit 1 Gulden holl . Conv . für 1 Rubel Banco , für die

däniſch⸗engliſchen Papiere mit 12 Gulden für ein Pf St. , für die

neapolitaniſchen Renten mit 44 Stüver für den Ducaten , für die

neapolitaniſch - engliſchen Obligationen mit 12 Gulden für 1 Pf .
St . , für die öſtreichiſchen Lotterie - Looſe ( nicht wie bei den 5 Proe .
Metalliques mit 125 für 100 , ſondern ) mit 1 Gulden holl . für
1 Gulden im 20 Guldenfuß ; 3) in London für die ruſſiſchen Metal
ligues mit 3 Sch . 1 P. für den Silberrubel , für die öſtreichiſche
5 Proc . Metalliques mit 10 fl. 4 kr. im 20 Guldenfuß für ein Pf .
St . ; 4) in Paris , für die neapolitaniſchen Fonds um 4 Fr . 40 Cent .
für den neapolitaniſchen Ducaten , ſo wie für die öſtreichiſchen 5



6¹4 Neuntes Kapitel . Umſatz der Staatseffecten ꝛc.

notirten Curſe ſind nach dem Silberpari immer , und mit

Ruͤckſicht auf den Wechſelcurs , ſo lange als zu hoch berechnet

zu betrachten , bis das Londoner Geld auf jenen niedrigen

Preis zuruͤckfaͤllt.

Steht der Curs der Papiere zu 103 in einem Augenblick ,

da das Pfund Sterling zu dem Wechſelcurs zu 12 Gulden

im 24 Guldenfuß ſich berechnet , ſo waͤre der eigentliche

Preis ſtatt zu 103 , nur zu 94/12 anzunehmen .

Das Beiſpiel einer zweifachen Reduction nach feſten
JWechſelcurſen bietet der Verkauf einer Gattung neapolitani⸗

ſcher Fonds ( Certificate von Falconnet und Comp . ) auf dem

Markte von London dar , indem daſelbſt der , nach dem ange —⸗

gebenen Fuße von 4 Fr . 40 Cent . fuͤr einen Ducaten , in

franzoͤſiſchem Gelde berechneten Kaufwerth auf engliſche Waͤh—

rung , nach dem fixirten Curſe von 25 Fr . 65 Cent . fuͤr 1 Pf .

Sterl . reducirt wird *) .

c) Wenn fuͤr den Verkauf fremder Fonds ein feſter

Preis der Papiere angenommen wird ; ſo iſt eine Be —

ſtimmung uͤber die Reduction des fremden Geldes erforderlich ,

und in ſo ferne nicht zufaͤllig der wirkliche Marktpreis der

auswaͤrtigen Fonds mit dem angenommenen uͤbereinſtimmt ,

Proc . Metalliques mit 2 Fr . 60 Cent . für den Gulden in 20 Gulden —

fuß u. ſ. f . , feſte Wechſelcurſe angenommen .
* ) Wer zu London eine neapolitaniſche Rente ( Falconnet et

Comp . ) , z. B. von 25 Ducaten , oder ein Nominalkapital von 500

Ducaten zu 74 kauft , hat hienach den Kaufwerth von 370 Ducaten

im engliſchen Gelde , nach den angenommenen feſten Wechſelcurſen ,

zu bezahlen . 370 Ducaten haben , zu 4 Fr . 40 Cent . , einen Werth

von 1628 Fr . , und dieſe 1628 Fr . , 25 Fr . 65 C. für ein Pf . St .

gerechnet , einen Werth von 63 Pf . 9 Schl . 5 P.

Dagegen hat man bei den Curſen der engliſch - neapolitaniſchen

Fonds auf dem Londoner Markte den Wechſelcurs nicht zu berück —

ſichtigen “ da die Obligationen auf Pf . St . lauten , und die Zinſen

von Rothſchild zu London bezahlt werden .
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muß der conventionelle Wechſeleurs von dem wirklichen

abweichen .

Das Beiſpiel einer ſolchen Methode der Cursberechnung
bietet der Londoner Markt dar . Dort werden die 6. Proc .

tragenden ruſſiſchen Inſeriptionen in Banknoten , nach

einem feſten Preiſe von 82 fuͤr 100 Kapital , verkauft “) .

Die Schwankungen des wirklichen Marktpreiſes erſcheinen

hier lediglich in der Differenz zwiſchen dem , beim Verkauf
ſtipulirten Wechſelcurs und dem wirklichen ;
ſo daß der wirliche Kaufpreis verhaͤltnißmaͤßig um

ſo hoͤher oder niedriger als jener fire Curs von 82 iſt , je mehr

der conventionelle Wechſelcurs den wirklichen uͤberſteigt,
oder je tiefer derſelbe unter dem letztern ſteht . Wenn z. B.

der reelle Wechſelcurs auf 10 Penc . fuͤr den Papier - Rubel

ſteht , und der Kaͤufer 12 bewilligt , ſo iſt der effective Kauf —

preis ſtatt 82 , in der That 98/ . Waͤre der reelle Wechſel —

curs 12 , und der conventionelle 11 , ſo wuͤrde der effective

Preis der nach dem feſten Curs von 82 gekauften Fonds

Rür: 75½

d) Zur Beſtimmung der Curſe fremder Papiere in einer

beſtimmten Summe des Geldes des eigenen Platzes fuͤhren

vorzuͤglich Lotterie - Looſe . So werden z. B. die oͤſtreichiſchen

Hundertgulden - Looſe auf der Pariſer Boͤrſe nach dem Preiſe ,

den man fuͤr ein Loos bezahlt , in franzoͤſiſchem Gelde notirt .

Ein Beiſpiel der Cursbeſtimmung nach dieſer Methode bieten

auch die von dem Hauſe Rothſchild zu Paris emittirten

Schuldſcheine uͤber 125 Fr . Renten dar , welche bis zum

Jahre 1835 auf jenem Platze zahlbar , und wofuͤr die Original —

Obligationen bei der oͤſtreichiſchen Bank deponirt ſind

*) Auch in Berlin iſt ein feſter Preis mit 85 für 100 Nominal —

kapital bei den ruſſiſchen Inſcriptionen in Papier angenommen .

**) Wenn der Curs dieſer Paviere z. 3 zu 2425 Fr . notirt wird ,

ſo gilt ein Nominalkapital von 100 Fr . zu 5 Proc . 97.
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